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Auszug aus dem ÄrzteG 1998 
BGBl I 1998/169 idF BGBl I 2024/21 

 

 

Wohlfahrtsfonds 
Sondervermögen für Versorgungs- und Unterstützungszwecke 

 
§ 96 

(1) Der Wohlfahrtsfonds bildet ein zweckgebundenes Sondervermögen der Ärzte-
kammer. Die Beschlussfassung über den Wohlfahrtsfonds obliegt der Erweiterten 

Vollversammlung. 

(2) Soweit in den einzelnen Vorschriften nicht anderes bestimmt ist, bezieht sich 
in diesem Abschnitt die Bezeichnung „Kammerangehörige“ sowohl auf Kammeran-

gehörige der Ärztekammer als auch auf der jeweiligen Landeszahnärztekammer 
zugeordnete Kammermitglieder der Österreichischen Zahnärztekammer, ausge-
nommen der Angehörigen des Dentistenberufs. 

(3) Aus den Mitteln des Wohlfahrtsfonds sind den Kammerangehörigen nach Maß-

gabe der folgenden Bestimmungen Versorgungs- und Unterstützungsleistungen zu 
gewähren. 

(4) Können Personen, denen Leistungen aus dem Wohlfahrtsfonds zustehen, den 

Ersatz des Schadens, der ihnen aus dem gleichen Anlaß erwachsen ist, auf Grund 
anderer gesetzlicher Vorschriften, ausgenommen nach sozialversicherungsrechtli-

chen Vorschriften, beanspruchen, so geht der Anspruch auf die Ärztekammer in-
soweit über, als diese Leistungen zu erbringen hat. Ansprüche auf Schmerzengeld 
gehen auf die Ärztekammer nicht über. 

 

§ 96a 
In der Satzung des Wohlfahrtsfonds und in der Wohlfahrtsfondsbeitragsordnung 

ist festzulegen, welche beitrags- und leistungsrelevanten Daten von Kammeran-
gehörigen unverzüglich zu melden sind. Für den Fall, dass diese Daten trotz nach-
weislicher Aufforderung nach Ablauf einer angemessen gesetzten Nachfrist nicht 

oder nicht vollständig an den Wohlfahrtsfonds übermittelt werden, kann für den 
Zeitraum bis zur Nachreichung der beitrags- und leistungsrelevanten Daten der 

entsprechende Höchstbeitrag vorgeschrieben werden. 

 

Versorgungsleistungen 
 
§ 97 
(1) Aus den Mitteln des Wohlfahrtsfonds sind Leistungen zu gewähren 

1. an anspruchsberechtigte Kammerangehörige für den Fall des Alters, der vo-

rübergehenden oder dauernden Berufsunfähigkeit, 

2. an Kinder von Empfängern einer Alters- oder Invaliditätsversorgung, 

3. an Hinterbliebene im Falle des Ablebens eines anspruchsberechtigten Kam-

merangehörigen sowie 

4. an ehemalige Kammerangehörige und Hinterbliebene von Kammerangehö-

rigen, soweit deren Beiträge weder an eine andere Ärztekammer überwiesen 

noch dem Kammerangehörigen rückerstattet worden sind (§ 115). 

(2) Die mit dem Betrieb des Wohlfahrtsfonds verbundenen Verwaltungskosten sind 
aus den Mitteln des Wohlfahrtsfonds aufzubringen. 
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§ 98. 

(1) Aus den Mitteln des Wohlfahrtsfonds sind im einzelnen folgende Versorgungs-
leistungen zu gewähren: 

1. Altersversorgung, 

2. Invaliditätsversorgung, 

3. Kinderunterstützung, 

4. Hinterbliebenenversorgung: 

a) Witwen- und Witwerversorgung, 

b) Waisenversorgung sowie 

c) die Versorgung des hinterbliebenen eingetragenen Partners. 

(1a) Aus den Mitteln des Wohlfahrtsfonds können folgende zusätzliche Versor-
gungsleistungen gewährt werden: 

1. Bestattungsbeihilfe, 

2. Hinterbliebenenunterstützung. 

(2) Die im Abs. 1 Z 1 und 2 genannten Leistungen setzen sich aus der Grundleis-

tung und der Zusatzleistung zusammen. Die Satzung kann unter Berücksichtigung 
des Beitragsaufkommens Ergänzungsleistungen zur Grundleistung vorsehen. Die 

Satzung kann unter Bedachtnahme auf § 108a Abs. 1 auch für die im Abs. 1 Z 3, 
4 lit. a und b genannten Versorgungsleistungen eine Zusatzleistung vorsehen. 

(3) Die Grundleistung wird im Falle des Alters oder der vorübergehenden oder 

dauernden Berufsunfähigkeit in der Höhe von 716,55 Euro monatlich gewährt. Die 
Leistungen nach Abs. 1 Z 1 bis 3, 4 lit. a und b können bis zu vierzehnmal jährlich 
gewährt werden.  

(4) Erreichen im Einzelfall die Beiträge nicht das zur finanziellen Sicherstellung der 

vorgesehenen Leistungen erforderliche Ausmaß, kann die Satzung bestimmen, ob 
und in welchem Umfang diese Leistungen dem tatsächlich geleisteten Beitrag an-

gepasst werden. Dies gilt auch für die Grundleistung. Ferner kann in der Satzung 
eine Herabsetzung der Grundleistung nach Abs. 3 vorgesehen werden, wenn 
gleichzeitig die hierfür bestimmten Beiträge oder Teile dieser Beiträge für den Auf-

bau von Leistungsansprüchen nach dem Anwartschaftsdeckungsverfahren oder 
nach dem Kapitaldeckungsverfahren verwendet werden.  

(5) Die Leistungen gemäß Abs. 1 sind von der Satzung so festzusetzen, dass die 

Summe der Beitragszahlungen unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen sta-
tistischen Lebenserwartung der Leistungsempfänger unter Anwendung versiche-

rungsmathematischer Grundsätze langfristig der Summe der Leistungen ent-
spricht. Bei der Festsetzung der individuellen Leistungsansprüche ist die Höhe der 
geleisteten Beiträge zu berücksichtigen. Abweichungen von diesen Grundsätzen 

sind zulässig, soweit sie zur Finanzierung bereits zuerkannter Leistungen notwen-
dig sind. Erreichen die Leistungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3, 4 lit. a und b weniger 

als ein Zehntel der in Abs. 3 angeführten Grundleistung, so kann die Satzung eine 
einmalige, nach versicherungsmathematischen Grundsätzen errechnete, Kapital-
abfindung vorsehen.  

(6) Die Satzung kann bei Zusammentreffen mehrerer Leistungsansprüche nach 

Abs. 1 ein Höchstmaß in einem Hundersatz der Alters- oder Invaliditätsversor-
gung, die dem Verstorbenen im Zeitpunkt seines Ablebens gebührt hat oder ge-

bührt hätte, vorsehen. 

(6a) Die Satzung kann unter Berücksichtigung des Beitragsaufkommens zusätzli-
che einmalige Leistungen vorsehen. 

(7) Die Satzung kann bestimmen, dass unter Bedachtnahme auf § 108a einzelne 

oder alle Versorgungsleistungen in ihrem Wert gesichert werden. 
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§ 99 
(1) Die Altersversorgung wird mit Vollendung des 65. Lebensjahres gewährt, wobei 

die Satzung vorsehen kann, dass die auf Grund von Kassen- oder sonstigen zivil-
rechtlichen Verträgen oder Dienstverhältnissen ausgeübte ärztliche oder zahnärzt-
liche Tätigkeit eingestellt wird. Unter Bedachtnahme auf § 108a Abs. 3 kann die 

Satzung ein niedrigeres oder höheres Anfallsalter sowie bei früherer oder späterer 
Inanspruchnahme eine entsprechende Minderung oder Erhöhung der Leistung vor-

sehen.  

(2) Abs. 1 gilt für die Gewährung der Zusatzleistung sinngemäß.  

 
§ 100 

(1) Invaliditätsversorgung ist zu gewähren, wenn der Kammerangehörige infolge 
körperlicher oder geistiger Gebrechen zur Ausübung des ärztlichen oder zahnärzt-
lichen Berufes dauernd oder vorübergehend unfähig ist. Die Satzung kann festle-

gen, ab welchem Zeitraum der Berufsunfähigkeit eine vorübergehende Invalidi-
tätsversorgung zu gewähren ist. Der Verwaltungsauschuß ist berechtigt, zur Fest-

stellung der Voraussetzungen eine vertrauensärztliche Untersuchung anzuordnen. 

(2) Vorübergehende Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn diese nach begründeter me-
dizinischer Voraussicht in absehbarer Zeit zu beheben ist. Der Leistungsfall der 

vorübergehenden Berufsunfähigkeit liegt jedenfalls nicht vor, wenn diese weniger 
als drei Monate andauert. 

(3) Der Leistungsfall der vorübergehenden Berufsunfähigkeit liegt jedenfalls nicht 
vor, wenn diese weniger als drei Monate andauert. Die näheren Voraussetzungen 

für den Bezug der Invaliditätsversorgung sind in der Satzung zu regeln. 

 
§ 101 

(1) Kindern von Empfängern einer Alters- oder Invaliditätsversorgung ist bis zur 
Erlangung der Volljährigkeit eine Kinderunterstützung zu gewähren. 

(2) Über die Volljährigkeit hinaus ist eine Kinderunterstützung zu gewähren, wenn 

die betreffende Person 

1. das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, solange sie sich in einer Schul- 
oder Berufsausbildung befindet; 

2. wegen körperlicher oder psychischer Krankheiten oder Störungen erwerbs-

unfähig ist, wenn dieser Zustand seit Erlangung der Volljährigkeit oder im un-
mittelbaren Anschluss an die Berufs- oder Schulausbildung besteht, solange die-
ser Zustand andauert. 

(3) Ein Anspruch auf Kinderunterstützung besteht nicht 

1. für Volljährige, die selbst Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 des Einkommensteuerge-

setzes 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400, ausgenommen die durch das Gesetz als 
einkommensteuerfrei erklärten Einkünfte und Entschädigungen aus einem gesetz-

lich anerkannten Lehrverhältnis - beziehen, sofern diese den im § 5 des Fami-
lienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, jeweils festgesetzten Betrag 

übersteigen; 

2. bei Verehelichung oder bei Begründung einer eingetragenen Partnerschaft. 

(4) Das Ausmaß der Kinderunterstützung ist unter Bedachtnahme auf § 108a 
Abs. 1 in der Satzung festzusetzen. 

 

§ 102 
(1) Nach dem Tod eines (einer) Kammerangehörigen oder Empfängers (Empfän-

gerin) einer Alters- oder Invaliditätsversorgung ist seiner Witwe (ihrem Witwer) 
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oder seinem hinterbliebenen eingetragenen Partner, die (der) mit ihm (ihr) im 

Zeitpunkt des Todes in aufrechter Ehe oder eingetragenen Partnerschaft gelebt 
hat, die Witwen(Witwer)versorgung oder die Versorgung des hinterbliebenen ein-

getragenen Partners zu gewähren. 

(2) Die Witwen(Witwer)versorgung oder die Versorgung des hinterbliebenen ein-
getragenen Partners wird nicht gewährt, wenn die Ehe oder die eingetragene Part-

nerschaft erst nach Vollendung des 65. Lebensjahres des Kammerangehörigen o-
der Empfängers einer Alters- oder Invaliditätsversorgung geschlossen und zum 
Zeitpunkt des Todes des Kammerangehörigen oder Empfängers einer Alters- oder 

Invaliditätsversorgung weniger als drei Jahre lang bestanden hat. Dies gilt nicht, 
wenn 

1. der Tod des Ehegatten oder des eingetragenen Partners durch Unfall oder 

eine Berufskrankheit eingetreten ist, oder 

2. aus der Ehe ein Kind hervorgegangen ist oder hervorgeht, durch die Ehe-

schließung ein Kind legitimiert worden ist, oder 

3. im Zeitpunkt des Todes des Ehegatten oder des eingetragenen Partners dem 

Haushalt der Witwe (des Witwers) oder des eingetragenen Partners ein Kind des 

Verstorbenen angehört hat, das Anspruch auf Waisenversorgung hat. 

(3) Witwen(Witwer)versorgung oder die Versorgung des hinterbliebenen eingetra-
genen Partners gebührt, sofern nicht ein Ausschließungsgrund nach Abs. 2 vor-

liegt, auf Antrag auch dem Gatten oder eingetragenen Partner, dessen Ehe oder 
eingetragene Partnerschaft mit dem Kammerangehörigen für nichtig erklärt, auf-

gehoben oder geschieden bzw. aufgelöst worden ist, wenn ihm der Kammerange-
hörige zur Zeit seines Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines 
gerichtlichen Urteils, eines gerichtlichen Vergleiches oder einer durch Auflösung 

(Nichtigerklärung) der Ehe oder eingetragenen Partnerschaft eingegangenen ver-
traglichen Verpflichtung zu leisten hatte. Hat der frühere Ehegatte oder der frühere 

eingetragene Partner gegen den verstorbenen Kammerangehörigen nur einen be-
fristeten Anspruch auf Unterhaltsleistungen gehabt, so besteht der Anspruch auf 

Witwen(Witwer)versorgung oder auf die Versorgung des hinterbliebenen eingetra-
genen Partners längstens bis zum Ablauf der Frist. Die Versorgung des hinterblie-
benen eingetragenen Partners darf die Unterhaltsleistung nicht übersteigen, auf 

die der frühere eingetragene Partner gegen den verstorbenen Kammerangehöri-
gen an seinem Sterbetag Anspruch gehabt hat. Die Witwen(Witwer)versorgung 

darf die Unterhaltsleistung nicht übersteigen, auf die der frühere Ehegatte gegen 
den verstorbenen Kammerangehörigen an seinem Sterbetag Anspruch gehabt hat, 
es sei denn  

1. das auf Scheidung lautende Urteil enthält den Ausspruch nach § 61 Abs. 3 

Ehegesetz, dRGBl. 1938 I S 807,das auf Scheidung lautende Urteil enthält den 

Ausspruch nach § 61 Abs. 3 Ehegesetz, dRGBl. 1938 I S 807, 

2. die Ehe hat mindestens 15 Jahre gedauert und 

3. der frühere Ehegatte hat im Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft des Schei-

dungsurteils das 40. Lebensjahr vollendet. 

(4) Die Voraussetzung nach Abs. 3 Z 3 entfällt, wenn 

1. der frühere Ehegatte seit dem Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft des 

Scheidungsurteils erwerbsunfähig ist oder 

2. aus der geschiedenen Ehe ein Kind hervorgegangen oder durch diese Ehe 
legitimiert worden ist oder die Ehegatten ein gemeinsames Wahlkind angenom-

men haben und das Kind am Sterbetag des Kammerangehörigen dem Haushalt 
des früheren Ehegatten angehört und Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß 
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hat; das Erfordernis der Haushaltszugehörigkeit entfällt bei nachgeborenen Kin-

dern. 

(5) Die Witwen(Witwer)versorgung oder die Versorgung des hinterbliebenen ein-
getragenen Partners und die Versorgung des früheren Ehegatten oder des früheren 
eingetragenen Partners dürfen zusammen jenen Betrag nicht übersteigen, auf den 

der verstorbene Kammerangehörige Anspruch gehabt hat. Die Versorgung des 
früheren Ehegatten oder des früheren eingetragenen Partners ist erforderlichen-

falls entsprechend zu kürzen. Die Witwen(Witwer-)versorgung mehrerer früherer 
Ehegatten und die mehreren früheren eingetragenen Partnern gebührende Versor-
gung hinterbliebener eingetragener Partner ist im gleichen Verhältnis zu kürzen. 

Ist kein(e) anspruchsberechtigte(r) Witwe(r) und kein hinterbliebener eingetrage-
ner Partner vorhanden, dann ist die Versorgung des früheren Ehegatten oder des 

früheren eingetragenen Partners so zu bemessen, als ob der Kammerangehörige 
eine(n) anspruchsberechtigte(n) Witwe(r) oder einen hinterbliebenen eingetrage-
nen Partner hinterlassen hätte. Die Satzung kann davon abweichend den nach 

Abs. 7 für die Witwen(Witwer)versorgung und für die Versorgung des hinterblie-
benen eingetragenen Partners vorgesehenen Betrag als Höchstgrenze bestimmen. 

Die Satzung kann trotzdem die Überschreitung der Höchstgrenze nach Abs. 7 vor-
sehen, wenn Kammerangehörige, die sich nach einer Scheidung der Ehe oder Auf-
lösung der eingetragenen Partnerschaft verehelichen oder eine eingetragene Part-

nerschaft begründen, einen in der Satzung vorgesehenen Zusatzbeitrag tatsäch-
lich geleistet haben. Das Ausmaß der Anteile und der allenfalls erforderlichen Kür-

zung des Anspruchs der Witwe (des Witwers) oder des (der) früheren Ehegatten 
oder des hinterbliebenen eingetragenen Partners und des früheren eingetragenen 
Partners ist in der Satzung festzulegen. 

(6) Im Falle der Verehelichung oder der Begründung einer eingetragenen Partner-
schaft erlischt der Anspruch auf Witwen(Witwer)versorgung oder Versorgung des 
hinterbliebenen eingetragenen Partners. 

(7) Die Witwen(Witwer)versorgung oder Versorgung des hinterbliebenen eingetra-

genen Partners beträgt 60 vH der Alters- oder Invaliditätsversorgung, die dem 
Verstorbenen im Zeitpunkt seines Ablebens gebührt hat oder gebührt hätte. Je 

nach der gemäß § 108a festzustellenden finanziellen Sicherstellung der Leistungen 
kann diese bis 75 vH erhöht werden. 

 

§ 103 
(1) Waisenversorgung gebührt bei Vorliegen der im § 101 Abs. 1 bis 3 festgesetz-
ten Voraussetzungen.  

(2) Die Waisenversorgung beträgt 

1. für jede Halbwaise mindestens 10 vH, 

2. für jede Vollwaise mindestens 20 vH 

der Alters- oder Invaliditätsversorgung, die dem Verstorbenen im Zeitpunkt seines 
Ablebens gebührt hat oder gebührt hätte. 

 

§ 104 
(1) Beim Tod eines Kammerangehörigen oder eines Empfängers einer Alters- oder 

Invaliditätsversorgung kann die Satzung des Wohlfahrtsfonds unter Berücksichti-
gung des Beitragsaufkommens für alle oder einzelne Gruppen von Hinterbliebenen 
von Kammerangehörigen oder Empfängern einer Alters- oder Invaliditätsversor-

gung die Gewährung 

1. einer Bestattungsbeihilfe, 

2. einer Hinterbliebenenunterstützung 
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vorsehen. 

(2) Das Ausmaß von Leistungen gemäß Abs. 1 ist in der Satzung des Wohlfahrts-

fonds festzulegen und kann hinsichtlich der Hinterbliebenenunterstützung je nach 
Berufsausübung für Kammerangehörige und Empfänger einer Alters- oder Invali-
ditätsversorgung unterschiedlich sein. 

(3)Auf die Bestattungsbeihilfe und die Hinterbliebenenunterstützung haben, sofern 

der verstorbene Kammerangehörige oder Empfänger einer Alters- oder Invalidi-
tätsversorgung nicht einen anderen Zahlungsempfänger namhaft gemacht und 

hierüber eine schriftliche, eigenhändig unterschriebene Erklärung beim Wohl-
fahrtsfonds hinterlegt hat, nacheinander Anspruch: 

1. die Witwe (der Witwer) oder der eingetragene Partner, 

2. die Waisen und 

3. sonstige gesetzliche Erben. 

(4) Sind mehrere Anspruchsberechtigte gemäß Abs. 3 Z 2 oder 3 vorhanden, ist 

diesen die Leistung zur ungeteilten Hand auszubezahlen.  

(5) Ist eine anspruchsberechtigte Person im Sinne des Abs. 3 nicht vorhanden und 
werden die Kosten der Bestattung von einer anderen Person getragen, so gebührt 

dieser auf Antrag der Ersatz der nachgewiesenen Kosten bis zur Höhe der vorge-
sehenen Bestattungsbeihilfe.  

 

Unterstützungsleistungen 

 
§ 105 
Aus dem Wohlfahrtsfonds sind neben den im § 98 Abs. 1 angeführten Versor-

gungsleistungen Krankenunterstützung und sonstige Unterstützungsleistungen zu 
gewähren.  

 

§ 106 
(1) Kammerangehörigen, die durch Krankheit oder Unfall unfähig sind, den ärztli-

chen oder zahnärztlichen Beruf auszuüben, wird eine Krankenunterstützung, die 
sich nach der Dauer der Krankheit richtet, gewährt. 

(2) Die Höhe der Krankenunterstützung und die Anspruchsvoraussetzungen sind 
in der Satzung festzusetzen. 

(3) Die Krankenunterstützung wird für die in der Satzung festgesetzte Dauer, 

höchstens jedoch für einen Zeitraum von 52 Wochen, berechnet. 

(4) Die Ärztekammern können zur Versorgung der Kammerangehörigen und deren 
Angehörigen für den Fall der Krankheit Vereinbarungen mit privaten Versiche-

rungsunternehmen abschließen. 

Gruppenkrankenversicherungen, die die Voraussetzungen des § 5 des Gewerbli-

chen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, erfüllen, sind zuläs-

sig. 

(5) Bei weiblichen Kammerangehörigen, die den ärztlichen oder zahnärztlichen Be-
ruf nicht in einem Anstellungsverhältnis ausüben (§ 45 Abs. 2 und § 47 Abs. 1), 

ist die Zeit des Beschäftigungsverbotes gemäß den §§ 3 und 5 des Mutterschutz-
gesetzes bis zur Höchstdauer von 20 Wochen einer Berufsunfähigkeit im Sinne des 
Abs. 1 gleichzuhalten. 

(6) Bei Erkrankung des Ehegatten oder des eingetragenen Partners oder eines 
Kindes, die mit einer Behandlung in einer Krankenanstalt verbunden ist, erhält der 
Kammerangehörige, sofern dies in der Satzung vorgesehen wird, einen Kostenbei-

trag bis zur Höhe der Krankenunterstützung. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1978_560_0/1978_560_0.pdf
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(7) In der Satzung kann der volle oder teilweise Ersatz der mit einer Erkrankung 

verbundenen Kosten, und zwar der notwendigen ärztlichen oder zahnärztlichen 
Behandlung und Geburtshilfe, der Heilmittel und Heilbehelfe, des Krankenhaus-

transportes sowie eines Kuraufenthaltes vorgesehen werden. 

 
§ 107 

(1) Aus dem Wohlfahrtsfonds können ferner einmalige oder wiederkehrende Leis-
tungen für die Erziehung, Ausbildung oder Fortbildung der Kinder von Kammeran-
gehörigen und von Empfängern einer Alters- oder Invaliditätsversorgung und Wai-

sen unter Berücksichtigung der Familien-, Einkommens- und Vermögensverhält-
nisse nach Maßgabe der in der Satzung zu erlassenden Richtlinien gewährt werden. 

(2) Aus dem Wohlfahrtsfonds können weiters im Falle eines wirtschaftlich beding-

ten Notstandes Kammerangehörigen, ehemaligen Kammerangehörigen oder Hin-
terbliebenen nach Ärzten oder Zahnärzten, die mit diesen in Hausgemeinschaft 
gelebt haben, sowie dem geschiedenen Ehegatten (der geschiedenen Ehegattin) 

oder dem eingetragenen Partner nach der Auflösung gemäß §§ 14 bzw. 15 EPG 
einmalige oder wiederkehrende Leistungen gewährt werden. Das Gleiche gilt für 

Ärzte und Zahnärzte, die aus dem Wohlfahrtsfonds eine Alters- oder Invaliditäts-
versorgung beziehen.  

 

Veranlagung 
 
§ 108 

(1) Die Satzung des Wohlfahrtsfonds kann Richtlinien für die Veranlagung des 
Wohlfahrtsfondsvermögens vorsehen. Werden keine Richtlinien in der Satzung des 

Wohlfahrtsfonds erlassen, so sind in der Veranlagung die Grundsätze des § 25 des 
Pensionskassengesetzes (PKG), BGBl. Nr. 281/1990, in der Fassung BGBl. I 
Nr. 80/2003, unter Außerachtlassung des § 203 sinngemäß anzuwenden. 

(2) Bei Erfüllung seiner Aufgaben kann sich der Verwaltungsausschuss sachver-
ständiger externer Berater bedienen und diese als unabhängige Experten bei sei-
nen die Vermögensveranlagung betreffenden Beratungen beiziehen. 

 

Beiträge zum Wohlfahrtsfonds 
 
§ 108a 

(1) Für die finanzielle Sicherstellung der Leistungen aus dem Wohlfahrtsfonds sind 
unter Berücksichtigung seiner Erfordernisse, seines dauernden Bestandes und sei-

ner Leistungsfähigkeit Wohlfahrtsfondsbeiträge einzuheben. 

(2) Neben den Beiträgen nach Abs. 1 fließen dem Wohlfahrtsfonds seine Erträg-
nisse, Zuwendungen aus Erbschaften, Stiftungen und anderen Fonds, Vermächt-

nisse sowie Schenkungen und sonstige Zweckwidmungen zu. 

(3) Die Finanzierung der Versorgungsleistungen ist nach dem Umlageverfahren, 
dem Kapitaldeckungsverfahren, dem Anwartschaftsdeckungsverfahren oder nach 
anderen anerkannten versicherungsmathematischen Verfahren auszurichten. 

 

§ 109 
(1) Die Kammerangehörigen sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ver-

pflichtet, Beiträge zum Wohlfahrtsfonds jener Ärztekammer zu leisten, in deren 
Bereich sie zuerst den ärztlichen oder zahnärztlichen Beruf aufgenommen haben, 

solange diese Tätigkeit aufrecht ist. Übt ein Kammerangehöriger seinen Beruf im 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1990_281_0/1990_281_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_80_1/2003_80_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_80_1/2003_80_1.pdf
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Bereich mehrerer Ärztekammern aus, so bleibt er Mitglied im Wohlfahrtsfonds je-

ner Ärztekammer, in deren Bereich er zuerst die Berufstätigkeit aufgenommen hat, 
solange diese Tätigkeit in dem betreffenden Bundesland aufrecht ist. Eine Unter-

brechung dieser Tätigkeit für weniger als sechs Monate sowie eine ärztliche Tätig-
keit im Bereich einer anderen Ärztekammer oder im Ausland auf Grund dienst-
rechtlicher Vorschriften (§ 68 Abs. 4 letzter Satz) gilt diesbezüglich als ununter-

brochene Berufsausübung. Nimmt er seine ärztliche Tätigkeit gleichzeitig im Be-
reich mehrerer Ärztekammern auf, so obliegt ihm die Wahl, zu welchem Wohl-

fahrtsfonds er seine Beiträge leistet.  

(1a) Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 sind Tätigkeiten gemäß §§ 45 bis 47 dieses 
Bundesgesetzes sowie gemäß §§ 27 bis 29 ZÄG, aufgrund derer die Eintragung in 

die Ärzteliste oder Zahnärzteliste erfolgt ist. Keine Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 
stellen Nebentätigkeiten gemäß § 29 Abs. 1 Z 6 dieses Bundesgesetzes sowie ge-
mäß § 11 Abs. 2 Z 18 und § 14 Abs. 1 Z 8 ZÄG dar.  

(2) Bei der Festsetzung der Höhe der für den Wohlfahrtsfonds bestimmten Beiträge 

ist auf die 

1. Leistungsansprüche, 

2. wirtschaftliche Leistungsfähigkeit anhand der Einnahmen (Umsätze) und/o-

der Einkünfte sowie 

3. Art der Berufsausübung 

der beitragspflichtigen Kammerangehörigen Bedacht zu nehmen. Die Höhe der 
Beiträge kann betragsmäßig oder in Relation zu einer Bemessungsgrundlage fest-
gesetzt werden. Bei Beteiligung eines Arztes oder Zahnarztes an einer Gruppen-

praxis kann bei der Bemessungsgrundlage ein dem Geschäftsanteil an der Grup-
penpraxis entsprechender Anteil am Umsatz (Umsatzanteil) oder ein entsprechen-

der Anteil am Bilanzgewinn – unabhängig von dessen Ausschüttung – berücksich-
tigt werden. Näheres ist in der Beitragsordnung zu regeln. Für den Fall einer ver-
späteten Entrichtung der Beiträge durch Kammerangehörige kann die Beitragsord-

nung die Vorschreibung von angemessenen Mahnspesen vorsehen. 

(3) Die Höhe der Beiträge zum Wohlfahrtsfonds darf 18 vH der jährlichen Einnah-
men aus ärztlicher und/oder zahnärztlicher Tätigkeit einschließlich der Umsatzan-
teile an Gruppenpraxen nicht übersteigen. 

(4) Die Satzung kann vorsehen, daß ein Kammerangehöriger durch Übernahme 

der Verpflichtung zur Leistung von höheren als in der Beitragsordnung oder im 
Abs. 3 vorgesehenen Beiträgen den Anspruch auf entsprechend höhere Leistungen 

erwerben kann. 

(5) Die gesetzlichen Sozialversicherungsträger und Krankenfürsorgeeinrichtungen 
haben die Wohlfahrtsfondsbeiträge, die in der jeweiligen Beitragsordnung als Eu-
robeträge oder Prozentsätze ausgewiesen sind, bei den Honorarabrechnungen ein-

zubehalten und sie personenbezogen längstens bis zum 15. Tag nach Fälligkeit der 
Honorarzahlung an die zuständige Ärztekammer abzuführen, sofern dies in der 

Beitragsordnung vorgesehen ist. Die Beitragsordnung hat nähere Bestimmungen, 
insbesondere über die Festsetzung und Entrichtung der Wohlfahrtsfondsbeiträge 

und der monatlichen oder vierteljährlichen Vorauszahlungen sowie über die Einbe-
halte der Wohlfahrtsfondsbeiträge und Vorauszahlungen vom Kassenhonorar 
durch die gesetzlichen Sozialversicherungsträger und Krankenfürsorgeeinrichtun-

gen bei Vertragsärzten oder Vertragszahnärzten, vorzusehen. Die gesetzlichen So-
zialversicherungsträger und Krankenfürsorgeeinrichtungen haben den Ärztekam-

mern über deren Verlangen zur Überprüfung der Berechnung der Wohlfahrtsfonds-
beiträge im Einzelfall das arzt- oder zahnarztbezogene Kassenhonorar, die arzt- 
oder zahnarztbezogenen Fallzahlen sowie eine Aufschlüsselung des 
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Bruttoumsatzes eines Arztes oder Zahnarztes nach den jeweiligen Einzelleistungen 

zu übermitteln. Eine Übermittlung dieser Daten durch die Ärztekammern an Dritte 
ist unzulässig. Die Beitragsordnung kann nähere Bestimmungen vorsehen, dass 

die Kammerangehörigen verpflichtet sind, alljährlich bis zu einem in der Beitrags-
ordnung zu bestimmenden Zeitpunkt schriftlich alle für die Errechnung der Bei-
träge zum Wohlfahrtsfonds erforderlichen Angaben zu machen und auf Verlangen 

die geforderten Nachweise über die Richtigkeit dieser Erklärung vorzulegen. 

(6)Bei der Festsetzung des Wohlfahrtsfondsbeitrages für Kammerangehörige, die 
den ärztlichen oder zahnärztlichen Beruf in einem Dienstverhältnis ausüben, dient 

als Bemessungsgrundlage jedenfalls der monatliche Bruttogrundgehalt. Zu diesem 
gehören nicht die Zulagen und Zuschläge im Sinne des § 68 EStG 1988 und die 

sonstigen Bezüge nach § 67 EStG 1988.  

(7) Die Beiträge nach Abs. 6 sind vom Dienstgeber einzubehalten und spätestens 
bis zum 15. Tag nach Ablauf des Kalendermonats an die zuständige Ärztekammer 
abzuführen. Über Verlangen der Ärztekammer sind vom Dienstgeber die zur Fest-

stellung der Bemessungsgrundlage des Wohlfahrtsfondsbeitrages erforderlichen 
Daten zu übermitteln. Eine Weitergabe dieser Daten durch die Ärztekammer an 

Dritte ist unzulässig.  

(8) Für den Fall, dass die versicherungsmathematische Deckung einzelner Gruppen 
von Versorgungsleistungen, berechnet nach den anerkannten Regeln der Versi-

cherungsmathematik, nicht gegeben ist, kann die Satzung Empfängern von Ver-
sorgungsleistungen der jeweils betroffenen Gruppe einen Pensionssicherungsbei-
trag so lange vorschreiben, bis die versicherungsmathematische erforderliche De-

ckung erreicht ist. Der Pensionssicherungsbeitrag darf jenen Prozentsatz nicht 
übersteigen, den die Kammerangehörigen zur Anhebung der versicherungsmathe-

matischen Deckung des Fonds nicht pensionswirksam leisten, und darf höchstens 
20 vH der Pensionsleistung der jeweils betroffenen Gruppe betragen. Die Unterde-
ckung ist durch das Vorliegen von zwei voneinander unabhängigen Gutachten von 

versicherungsmathematischen Sachverständigen (Aktuare) festzustellen. Trotz 
Vorliegens dieser Voraussetzungen darf ein Pensionssicherungsbeitrag nicht ein-

gehoben werden, wenn der in der Beitragsordnung vorgesehene Beitrag, der von 
den Kammerangehörigen für die Leistungen der jeweils betroffenen Gruppe der 
Versorgungsleistungen jährlich zu bezahlen ist, in den letzten fünf Jahren vor Be-

schlussfassung über den Pensionssicherungsbeitrag abgesenkt wurde. 

(9) Sofern die Satzung des Wohlfahrtsfonds Leistungen gemäß § 104 an alle oder 
eine Gruppe von Empfängern einer Alters- oder Invaliditätsversorgung vorsieht, 

kann die Satzung des Wohlfahrtsfonds diesen Empfänger einer Alters- oder Inva-
liditätsversorgung verpflichten, Beiträge zur Finanzierung der Leistungen gemäß 
§ 104 zu leisten, jedoch höchstens im Ausmaß der in der Wohlfahrtsfondsbeitrags-

ordnung für ordentliche Kammerangehörige festgelegten Beiträge. 

 
§ 110 

(1) Personen gemäß § 68 Abs. 5 dieses Bundesgesetzes sowie gemäß § 10 Abs. 2 

des Zahnärztekammergesetzes (ZÄKG), BGBl. I Nr. 154/2005, können vom Verwal-

tungsausschuss über Antrag als außerordentliche Wohlfahrtsfondsmitglieder auf-
genommen werden.  

(2) Die Wohlfahrtsfondsbeiträge für die in Abs. 1 angeführten Personen sind in der 

Wohlfahrtsfondsbeitragsordnung festzusetzen. 

 

 

 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2005/154
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§ 110a 

(1) Rückständige Wohlfahrtsfondsbeiträge können nach dem Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz 1991 eingebracht werden. Für Beitragsrückstände zum Wohlfahrts-

fonds kann die Wohlfahrtsfondsbeitragsordnung Verzugszinsen vorsehen, die bis 
zu 8vH p.a. betragen können. 

(2) Die Wohlfahrtsfondsbeitragsordnung kann bestimmen, dass fällige Beiträge 

von den beanspruchten und gewährten Leistungen abgezogen werden, unabhän-
gig davon, wem oder aus welchem Titel diese Leistung zusteht. 

 

Ermäßigung der Fondsbeiträge 

 
§ 111 

Die Satzung kann bei Vorliegen berücksichtigungswürdiger Umstände auf Antrag 
des Kammerangehörigen oder des Pensionsleistungsempfängers (§ 109 Abs. 8) 
nach Billigkeit eine Ermäßigung oder in Härtefällen den Nachlass der Wohlfahrts-

fonds- oder Pensionssicherungsbeiträge vorsehen.  

 

Befreiung von der Beitragspflicht 

 
§ 112 
(1) Erbringt ein ordentlicher Kammerangehöriger den Nachweis darüber, dass ihm 
und seinen Hinterbliebenen ein gleichwertiger Anspruch auf Ruhe(Versorgungs)ge-

nuss auf Grund eines unkündbaren Dienstverhältnisses zu einer Gebietskörper-
schaft oder einer sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaft nach einem Gesetz 

oder den Pensionsvorschriften einer Dienstordnung gegenüber einer solchen Kör-
perschaft zusteht, wie dieser gegenüber dem Wohlfahrtsfonds besteht, ist er auf 
Antrag nach Maßgabe des Antragsbegehrens und der folgenden Bestimmungen 

von der Verpflichtung nach § 109 zu befreien. Übt der Antragsteller keine ärztliche 
oder zahnärztliche Tätigkeit im Sinne des § 45 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes oder 

§ 23 Z 1 Zahnärztegesetz aus, kann die Satzung vorsehen, dass die Beitragspflicht 
zur Todesfallbeihilfe und zu den Unterstützungsleistungen bestehen bleibt. Übt der 
Antragsteller eine ärztliche oder zahnärztliche Tätigkeit im Sinne des § 45 Abs. 2 

dieses Bundesgesetzes oder § 23 Z 1 Zahnärztegesetz aus, bleibt jedenfalls die 
Beitragspflicht zur Grundleistung bestehen. Die Satzung kann vorsehen, dass die 

Beitragspflicht darüber hinaus auch für die Ergänzungsleistungen, die Todesfall-
beihilfe und die Unterstützungsleistungen bestehen bleibt.  

(2) Erbringt ein ordentlicher Kammerangehöriger den Nachweis darüber, dass ihm 
und seinen Hinterbliebenen ein gleichwertiger Anspruch auf Ruhe(Versor-

gungs)Genuss aufgrund der Zugehörigkeit zum Wohlfahrtsfonds einer anderen 
Ärztekammer des Bundesgebietes oder ein zumindest annähernd gleichwertiger 

Anspruch auf Ruhe(Versorgungs) Genuss aufgrund der Zugehörigkeit zu einem 
berufsständischen Versorgungswerk im Gebiet einer Vertragspartei des Abkom-

mens über den Europäischen Wirtschaftsraum zusteht, wie dieser gegenüber dem 
Wohlfahrtsfonds besteht, wird er auf Antrag zur Gänze von der Beitragspflicht nach 
§ 109 befreit. Eine diesbezügliche, längstens bis zum 1. Jänner 2005 rückwirkende 

Befreiung ist zulässig.  

(3) Kammerangehörige, die erst nach Vollendung des 35. Lebensjahres beitrags-
pflichtig werden, sind, sofern dies die Satzung vorsieht, ab Vollendung des 35. 

Lebensjahres zu einer Nachzahlung im Sinne des Abs. 4 verpflichtet. Diese Nach-
zahlungsverpflichtung entfällt für jene Zeiträume, in denen der 
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Kammerangehörige in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-

ropäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft in ei-
nem gesetzlich vorgesehenen System der sozialen Sicherheit in einem Zweig ver-

sichert war, der Leistungen für den Fall der Invalidität, des Alters oder an Hinter-
bliebene vorsieht.  

(4) Für die Berechnung des Nachzahlungsbetrages ist der auf einen Kammerange-

hörigen entfallende Durchschnittsbeitrag der einzelnen Kalenderjahre heranzuzie-
hen. Weiters hat die Satzung zu bestimmen, ob bei der Berechnung des Nachzah-
lungsbetrages auf das Beitragsniveau des laufenden Kalenderjahres aufzuwerten 

ist, oder ob mit dem Prozentsatz der durchschnittlichen Rendite des Fondsvermö-
gens während des Nachzahlungszeitraumes nach den Grundsätzen einer Zinses-

zinsrechnung zu verzinsen ist. Außer Ansatz bleiben jedoch die während des Nach-
zahlungszeitraumes eingehobenen Beitragsanteile für die Leistungen gemäß § 104 
und die Unterstützungsleistungen.  

(5) Für den Fall der Befreiung von der Beitragspflicht ist die Gewährung von Leis-

tungen entsprechend dem Ausmaß der Befreiung ganz oder teilweise ausgeschlos-
sen. 

(6) Die Beitragsordnung hat zu regeln, wie die nach Maßgabe der Bestimmungen 

des § 115 nicht rückerstatteten Beiträge verwendet werden, wenn die Kammeran-
gehörigkeit oder Beitragspflicht wieder entsteht. Bei Zuständigkeit und Leistungs-

verpflichtung einer anderen Ärztekammer gelten die Überweisungsbestimmungen 
des § 115 sinngemäß.  

 

Verwaltung des Wohlfahrtsfonds 

 
§ 113 
(1) Die Verwaltung des Wohlfahrtsfonds ist von der Verwaltung des übrigen Kam-
mervermögens getrennt zu führen und obliegt einem Verwaltungsausschuß, der 

sich zur Unterstützung eines Dritten bedienen darf. Die Betrauung eines Dritten ist 
in der Satzung des Wohlfahrtsfonds zu regeln. 

(2) Der Verwaltungsausschuss besteht aus dem Präsidenten und Finanzreferenten 

(stellvertretenden Finanzreferenten) der Ärztekammer, einem Mitglied des Lan-
desvorstands der jeweiligen Landeszahnärztekammer sowie aus mindestens drei 
weiteren Mitgliedern der Erweiterten Vollversammlung, von denen mindestens ei-

ner ein Zahnarzt sein muss. Die Zahl der weiteren Mitglieder wird von der Erwei-
terten Vollversammlung festgesetzt. Die weiteren Mitglieder werden für die Dauer 

ihrer Funktionsperiode 

1. hinsichtlich der zahnärztlichen Vertreter von der zuständigen Landeszahnärz-

tekammer nach den Bestimmungen des ZÄKG bestellt und 

2. hinsichtlich der übrigen Mitglieder von der Vollversammlung aus dem Kreis 
der Kammerräte der Ärztekammer nach den Grundsätzen des Verhältniswahl-

rechts gewählt. 

Scheidet eines der weiteren Mitglieder aus dem Verwaltungsausschuss aus, so hat 

die Gruppe, aus der das scheidende Mitglied stammt, unverzüglich die Nominie-
rung eines Nachfolgers vorzunehmen. Mit der Nominierung vor dem Verwaltungs-

ausschuss gilt das betreffende Verwaltungsausschussmitglied als bestellt. 

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses wählen aus ihrer Mitte in getrenn-
ten Wahlgängen mit absoluter Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen den 

Vorsitzenden und seinen Stellvertreter. Wird bei der ersten Wahl des Vorsitzenden 
oder seines Stellvertreters keine absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erzielt, 
so findet eine engere Wahl statt. In diese kommen jene beiden Personen, die bei 
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der ersten Wahl die meisten Stimmen erhalten haben. Soweit bei der ersten Wahl 

mehrere Personen gleich viele Stimmen erhalten haben, entscheidet das Los, wer 
von ihnen in die engere Wahl kommt. Ergibt sich auch bei der engeren Wahl Stim-

mengleichheit, so hat ebenfalls das Los zu entscheiden. Der Vorsitzende hat die 
Verwaltungsgeschäfte nach den Beschlüssen des Verwaltungsausschusses zu füh-
ren. Der Verwaltungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte sei-

ner Mitglieder anwesend ist. Die Bestimmungen des § 83 Abs. 10 sind sinngemäß 
anzuwenden. 

(4) Die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses werden mit einfacher Mehrheit 

der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. 

 
§ 114 

(1) Die Geschäftsführung des Wohlfahrtsfonds ist von einem Überprüfungsaus-
schuss mindestens einmal jährlich zu überprüfen. Der Überprüfungsausschuss be-
steht aus drei Rechnungsprüfern, von denen für die Dauer eines Jahres 

1. einer von der zuständigen Landeszahnärztekammer nach den Bestimmungen 

des ZÄKG zu bestellen ist und 

2. die beiden anderen von der Vollversammlung aus dem Kreis der Kammeran-
gehörigen der Ärztekammer nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts zu 

wählen sind. 

Für jeden Rechnungsprüfer ist ein Stellvertreter zu wählen. 

(2) Die Rechnungsprüfer und ihre Stellvertreter dürfen dem Verwaltungsausschuss 
nicht angehören. 

 

§ 115 
(1) Verlegt ein Kammerangehöriger seinen Berufssitz (Dienstort) dauernd in den 

Bereich einer anderen Ärztekammer oder Landeszahnärztekammer, ist ein Betrag 
in der Höhe von mindestens 70 vH der von ihm zum Wohlfahrtsfonds der bis her 
zuständigen Ärztekammer entrichteten Beiträge der nunmehr zuständigen Ärzte-

kammer zu überweisen. Die für bestimmte Zwecke, insbesondere Bestattungsbei-
hilfe, Hinterbliebenenunterstützung und Krankenunterstützung, satzungsgemäß 

vorgesehenen Beitragsteile bleiben bei der Berechnung des Überweisungsbetrages 
außer Betracht. Bei Streichung eines Kammerangehörigen aus der Ärzteliste (§ 59 
Abs. 3) oder Zahnärzteliste gebührt ihm der Rückersatz in sinngemäßer Anwen-

dung der vorstehenden Bestimmungen in Höhe von mindestens 50 vH; erfolgt die 
Streichung gemäß § 59 Abs. 1 Z 3 oder 6, gebührt dieser Rückersatz nach Ablauf 

von drei Jahren ab dem Verzicht bzw. der Einstellung der Berufsausübung, sofern 
nicht zwischenzeitlich eine neuerliche Eintragung in die Ärzteliste oder Zahnärzte-
liste erfolgt oder ein Anspruch auf Leistungen aus dem Wohlfahrtsfonds besteht.  

(2) Während der Zeit der Ausbildung eines Kammerangehörigen zum Arzt für All-
gemeinmedizin oder Facharzt hat keine Überweisung zu erfolgen. Diese ist erst 
nach Eintragung in die Ärzteliste als Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt 

durchzuführen. In diesem Fall erhöht sich der Überweisungsbetrag auf mindestens 
90 vH. 

(3) Ein Rückersatz von Beiträgen nach Abs. 1 oder 2 ist nur dann möglich, wenn 

der Kammerangehörige schriftlich bestätigt, dass er nicht in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft von einem Zweig eines gesetzlich vorgesehe-

nen Systems der sozialen Sicherheit für Arbeitnehmer oder Selbständige erfasst 
wird, der Leistungen für den Fall der Invalidität, des Alters oder an Hinterbliebene 

vorsieht.  
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§ 116 

In der Satzung sind auf Grund der §§ 96 bis 115 nähere Vorschriften über die 
Verwaltung der Fondsmittel, die Zusammensetzung des Verwaltungsausschusses, 

die Tätigkeit des Überprüfungsausschusses und schließlich über die Höhe, die Fest-
legung der Voraussetzungen und das Verfahren für die Gewährung der vorgese-

henen Versorgungs- und Unterstützungsleistungen zu treffen. Nähere Vorschriften 
über die Aufbringung der Wohlfahrtsfondsbeiträge sind in der Beitragsordnung für 
den Wohlfahrtsfonds zu treffen.  

 

§ 116a 
Die Ärztekammer ist verpflichtet, der zuständigen Landeszahnärztekammer Aus-

künfte aus dem Wohlfahrtsfonds betreffend Krankmeldungen und Einkommens-
statistiken, soweit diese geführt werden, zu erteilen. 


